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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2000 Ausgegeben am 7. Juli 2000 Teil I

43. Bundesgesetz: Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2000 – SVÄG 2000
(NR: GP XXI AB 187 S. 30. BR: 6112 AB 6133 S. 666.)

43. Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche
Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz und das Beamten-
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz geändert werden (Sozialversicherungs-Ände-
rungsgesetz 2000 – SVÄG 2000)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 26/2000, wird wie folgt geändert:

1. Im § 222 Abs. 1 Z 1 wird der Beistrich am Ende der lit. d durch einen Strichpunkt ersetzt; lit. e wird
aufgehoben.

2. Im § 222 Abs. 2 Z 1 wird der Beistrich am Ende der lit. e durch einen Strichpunkt ersetzt; lit. f wird
aufgehoben.

3. § 236 Abs. 1 Z 2 lit. b wird aufgehoben.

4. Im § 236 Abs. 4 Z 2 wird der Ausdruck „ , die Gleitpension (Knappschaftsgleitpension) und die vorzei-
tige Alterspension (Knappschaftsalterspension) wegen geminderter Arbeitsfähigkeit“ durch den Ausdruck
„und die Gleitpension (Knappschaftsgleitpension)“ ersetzt.

5. Im § 253 Abs. 3 wird der Ausdruck „ , eine Gleitpension (§ 253c) oder eine vorzeitige Alterspension
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit (§ 253d)“ durch den Ausdruck „oder eine Gleitpension (§ 253c)“
ersetzt.

6. § 253d wird aufgehoben.

7. § 255 Abs. 4 lautet:
„(4) Als invalid gilt auch der (die) Versicherte, der (die) das 57. Lebensjahr vollendet hat, wenn er

(sie) infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen oder Schwäche seiner (ihrer) körperlichen oder
geistigen Kräfte außer Stande ist, einer Tätigkeit, die er (sie) in den letzten 180 Kalendermonaten vor dem
Stichtag mindestens 120 Kalendermonate hindurch ausgeübt hat, nachzugehen. Dabei sind zumutbare
Änderungen dieser Tätigkeit zu berücksichtigen.“

8. Die bisherigen Abs. 4 und 5 des § 255 erhalten die Bezeichnungen „(5)“ und „(6)“.

9. Im § 261b Abs. 2 wird der Ausdruck „§§ 253a, 253b und 253d“ durch den Ausdruck „§§ 253a und
253b“ ersetzt.

10. Im § 270 entfällt der Ausdruck „die vorzeitige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit,“.

11. § 273 Abs. 2 lautet:
„(2) § 255 Abs. 4 bis 6 gilt entsprechend.“

12. Im § 276 Abs. 4 wird der Ausdruck „ , eine Knappschaftsgleitpension (§ 276c) oder eine vorzeitige
Knappschaftsalterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit (§ 276d)“ durch den Ausdruck „oder eine
Knappschaftsgleitpension (§ 276c)“ ersetzt.
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13. § 276d wird aufgehoben.

14. Im § 284b Abs. 2 wird der Ausdruck „§§ 276a, 276b und 276d“ durch den Ausdruck „§§ 276a und
276b“ ersetzt.

15. Im § 362 Abs. 2 wird der Ausdruck „ , Knappschaftsvollpension oder vorzeitigen Alters- oder Knapp-
schaftsalterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit“ durch den Ausdruck „oder Knappschaftsvoll-
pension“ ersetzt.

16. § 421 Abs. 1 erster Satz wird durch folgende Sätze ersetzt:
„Die Versicherungsvertreter sind von den geschäftsführenden Organen der örtlich und sachlich zustän-
digen öffentlich-rechtlichen Interessenvertretungen der Dienstnehmer und der Dienstgeber unter Bedacht-
nahme auf ihre fachliche Eignung und auf die einzelnen von den entsendeberechtigten Stellen jeweils zu
vertretenden Berufsgruppen in die Verwaltungskörper der Versicherungsträger zu entsenden. Die
Interessenvertretungen haben die Entsendung nach dem Mandatsergebnis der Wahl zu ihrem jeweiligen
satzungsgebenden Organ (zB Vollversammlung, Kammertag, Hauptversammlung) auf Vorschlag der
jeweils wahlwerbenden Gruppe nach dem System d’Hondt unter sinngemäßer Anwendung von Abs. 2
dritt- und vorletzter Satz vorzunehmen; sind die Interessenvertretungen mehrerer Länder oder eine
bundesweite Interessenvertretung zur Entsendung berufen, so sind dabei die jeweiligen (bei bundesweiter
Zuständigkeit: sämtliche) Landesmandatsergebnisse zusammenzuzählen.“

17. Nach § 421 Abs. 1 werden folgende Abs. 1a und 1b eingefügt:
„(1a) Auf die Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen ist Abs. 1 so anzuwenden, dass

die Versicherungsvertreter aus der Gruppe der Dienstnehmer von der Bundesarbeitskammer unter
Berücksichtigung der jeweiligen Betriebsratswahl(Personalvertretungswahl)ergebnisse zu entsenden sind.
Für die Entsendung der Versicherungsvertreter aus der Gruppe der Dienstgeber hat die Wirtschafts-
kammer Österreich das Ergebnis der Kammerwahlen der zuständigen Fachverbände zu berücksichtigen.

(1b) Auf die Betriebskrankenkassen ist Abs. 1 so anzuwenden, dass die Versicherungsvertreter aus
der Gruppe der Dienstgeber von der Wirtschaftskammer Österreich, diejenigen aus der Gruppe der
Dienstnehmer – unter Berücksichtigung der jeweiligen Betriebsratswahlergebnisse – von der Bundes-
arbeitskammer zu entsenden sind.“

18. § 421 Abs. 3 zweiter Satz wird durch folgende Sätze ersetzt:
„Verstreicht diese Frist ungenützt, so hat der Landeshauptmann selbst die Versicherungsvertreter zu
bestellen. Im Falle der Säumigkeit einer öffentlich-rechtlichen Interessenvertretung hat der Landes-
hauptmann dabei nach dem System d’Hondt unter Zugrundelegung des Mandatsergebnisses der Wahl
zum satzungsgebenden Organ dieser Interessenvertretung unter sinngemäßer Anwendung von Abs. 2
dritt- und vorletzter Satz vorzugehen, ohne an einen Vorschlag gebunden zu sein; Abs. 1 zweiter Satz
letzter Halbsatz ist anzuwenden.“

19. § 421 Abs. 6 wird aufgehoben.

20. § 440 Abs. 3 erster Satz lautet:
„Der Beirat kann unter Bedachtnahme auf die Aufgaben des Versicherungsträgers (Hauptverbandes) in
Fragen von grundsätzlicher Bedeutung seine Anhörung verlangen, Anträge stellen und Stellungnahmen
abgeben.“

21. § 440 Abs. 3 dritter Satz lautet:
„Abweichend davon genügt für die Beschlussfassung über Anträge eines Beiratsmitgliedes nach § 440a
Abs. 1 Z 1 oder 4 die absolute Stimmenmehrheit der in diesen Ziffern genannten Beiratsmitglieder.“

22. Dem § 440 werden folgende Abs. 5 und 6 angefügt:
„(5) Der Vorsitzende des Beirates und sein(e) Stellvertreter sind – unbeschadet des Anhörungs-

rechtes des Beirates in grundsätzlichen Fragen – berechtigt,
1. an den Sitzungen der Generalversammlung (Verbandskonferenz) und des Vorstandes (Verbands-

vorstandes) mit beratender Stimme teilzunehmen;
2. die nach Abs. 3 beschlossenen Anträge und Stellungnahmen des Beirates im zuständigen Ver-

waltungskörper einzubringen.
(6) Auf Antrag des Vorsitzenden hat der Beirat Vertreter in erforderlicher Anzahl zu wählen, die

berechtigt sind, an den Sitzungen der Landesstellenausschüsse und der Ausschüsse des Vorstandes mit
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beratender Stimme teilzunehmen. Sie müssen der Personengruppe nach § 440a Abs. 1 Z 1 oder 4
angehören. Abs. 3 dritter Satz ist anzuwenden.“

23. § 440a Abs. 3 lautet:
„(3) Der beim Hauptverband errichtete Beirat setzt sich zusammen
1. aus einem Vorsitzenden und zwei Vorsitzenden-Stellvertretern, die vom Bundesminister für

soziale Sicherheit und Generationen auf Vorschlag der drei mitgliederstärksten im Bundes-
seniorenbeirat vertretenen Seniorenorganisationen (§ 3 des Bundes-Seniorengesetzes, BGBl. I
Nr. 84/1998) zu entsenden sind,

2. aus einem weiteren Vorsitzenden-Stellvertreter, der vom Bundesminister für soziale Sicherheit
und Generationen auf Vorschlag des Bundesbehindertenbeirates (§§ 8 ff. des Bundesbehinderten-
gesetzes, BGBl. Nr. 283/1990) zu entsenden ist, und

3. aus den Vorsitzenden der Beiräte jener Versicherungsträger, die in der Verbandskonferenz (§ 441
Abs. 2) vertreten sind, wobei der jeweilige Vorsitzende durch ein anderes – aus der Mitte des
jeweiligen Beirates zu wählendes – Mitglied vertreten werden kann.

Für den Vorsitzenden und die Vorsitzenden-Stellvertreter sind gleichzeitig mit deren Entsendung und auf
dieselbe Art Stellvertreter zu entsenden.“

24. § 440a Abs. 5 lautet:
„(5) § 420 Abs. 5 Z 1 ist so anzuwenden, dass Anspruch auf Ersatz der Reise- und Aufenthaltskosten

besteht
1. für die Teilnahme an Sitzungen des Beirates nach § 440 Abs. 2 höchstens viermal im Kalender-

jahr,
2. für die Teilnahme an Sitzungen der Generalversammlung (Verbandskonferenz), des Vorstandes

(Verbandsvorstandes) und seiner Ausschüsse sowie der Landesstellenausschüsse.“

25. Dem § 440c wird folgender Abs. 4 angefügt:
„(4) Scheidet ein Beiratsmitglied vor Ablauf der Amtsdauer der Verwaltungskörper aus seinem Amt,

so hat der Vorstand des Versicherungsträgers den vorschlagsberechtigten Verein davon unverzüglich zu
verständigen und aufzufordern, binnen vier Wochen ein neues Mitglied vorzuschlagen, das abweichend
von Abs. 1 vom Vorstand ehestmöglich zu bestellen ist.“

26. § 440f samt Überschrift lautet:
„Vorsitz im Beirat, Sitzungen

§ 440f. (1) Den Vorsitz im Beirat hat der vom Beirat aus der Gruppe der im § 440a Abs. 1 Z 1 und 4
genannten Personen und für dessen Amtsdauer gewählte oder nach § 440a Abs. 3 Z 1 entsendete
Vorsitzende zu führen. Für die Wahl ist die einfache Mehrheit sowohl aller Beiratsmitglieder als auch
jener Gruppe der Beiratsmitglieder, welcher der zu Wählende angehört, erforderlich. Gleichzeitig ist auf
dieselbe Art, ausgenommen im Falle des § 440a Abs. 3 Z 1, ein Stellvertreter zu wählen. Der Vorsitzende
hat unbeschadet des Abs. 2 zu den Sitzungen einzuberufen.

(2) Die erstmalige Sitzung des Beirates – mit Ausnahme des beim Hauptverband errichteten Beirates
– ist vom Obmann des Versicherungsträgers einzuberufen. Er hat dabei auf die Wahl des Vorsitzenden
des Beirates hinzuwirken. Bis zu dessen Wahl hat seine Obliegenheiten der Obmann wahrzunehmen.

(3) Die Sitzungen des Beirates sind nicht öffentlich. Der ordnungsgemäß einberufene Beirat ist bei
Anwesenheit des Vorsitzenden und von mindestens der Hälfte seiner Mitglieder beschlussfähig.

(4) Der Obmann (Präsident) oder ein von ihm bestimmter Versicherungsvertreter und der leitende
Angestellte oder ein von ihm bestimmter Bediensteter haben an den Sitzungen des Beirates mit beratender
Stimme teilzunehmen.“

27. Im § 453 Abs. 1 wird der Strichpunkt am Ende der Z 4 durch einen Punkt ersetzt; Z 5 wird
aufgehoben.

28. Nach § 586 wird folgender § 587 samt Überschrift angefügt:
„Schlussbestimmungen zu Art. 1 des Sozialversicherungs-Änderungsgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 43

§ 587. (1) Die §§ 222 Abs. 1 Z 1 lit. d und Abs. 2 Z 1 lit. e, 236 Abs. 4 Z 2, 253 Abs. 3, 255 Abs. 4
bis 6, 261b Abs. 2, 270, 273 Abs. 2, 276 Abs. 4, 284b Abs. 2, 362 Abs. 2, 421 Abs. 1, 1a, 1b und 3, 440
Abs. 3, 5 und 6, 440a Abs. 3 und 5, 440c Abs. 4, 440f samt Überschrift sowie 453 Abs. 1 Z 4 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 43/2000 treten mit 1. Juli 2000 in Kraft.
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(2) Die §§ 222 Abs. 1 Z 1 lit. e und Abs. 2 Z 1 lit. f, 236 Abs. 1 Z 2 lit. b, 253d, 276d, 421 Abs. 6
und 453 Abs. 1 Z 5 treten mit Ablauf des 30. Juni 2000 außer Kraft.

(3) Die §§ 222 Abs. 1 Z 1 lit. d und e und Abs. 2 Z 1 lit. e und f, 236 Abs. 1 Z 2 lit. b und Abs. 4 Z 2,
253 Abs. 3, 253d, 261b Abs. 2, 270, 276 Abs. 4, 276d, 284b Abs. 2 und 362 Abs. 2 in der am 30. Juni
2000 geltenden Fassung sind auf Personen, die Anspruch auf vorzeitige Alterspension wegen geminderter
Arbeitsfähigkeit (vorzeitige Knappschaftsalterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit) mit Stichtag
vor dem 1. Juli 2000 haben, weiterhin anzuwenden.

(4) Auf männliche Versicherte, die nach dem 22. Mai 1943 geboren wurden und die die vorzeitige
Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit (vorzeitige Knappschaftsalterspension wegen gemin-
derter Arbeitsfähigkeit) nach dem 22. Mai 2000 beantragt haben, ist § 253d (§ 276d) nicht mehr anzu-
wenden.

(5) § 255 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 43/2000 ist nur auf Versicherungs-
fälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 30. Juni 2000 liegt.

(6) Die Versicherungsvertreter sind nach § 421 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 43/2000 bis längstens 31. Dezember 2000 neu zu bestellen; mit dem Tag der Neubestellung gilt jedes
amtierende Mitglied, an dessen Stelle ein nach der zitierten Bestimmung neu bestelltes Mitglied tritt, als
seines Amtes enthoben.

(7) Die Amtsdauer der am 31. Dezember 2000 bestehenden Verwaltungskörper verlängert sich bis
zum Ablauf des 31. Dezember 2005.

(8) Der Vorsitzende und die Vorsitzenden-Stellvertreter des beim Hauptverband errichteten Beirates
sind nach § 440a Abs. 3 Z 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 43/2000 bis längstens
31. Dezember 2000 neu zu bestellen; mit dem Tag der Neubestellung gelten der amtierende Vorsitzende
und sein Stellvertreter als ihres Amtes enthoben.“

Artikel 2
Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes

Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 2/2000, wird wie folgt geändert:
1. Im § 112 Abs. 1 Z 1 wird der Beistrich am Ende der lit. d durch einen Strichpunkt ersetzt; lit. e wird
aufgehoben.
2. § 120 Abs. 3 Z 2 lit. b wird aufgehoben.
3. Im § 120 Abs. 6 Z 2 wird der Ausdruck „ , die Gleitpension und die vorzeitige Alterspension wegen
Erwerbsunfähigkeit“ durch den Ausdruck „und die Gleitpension“ ersetzt.
4. Im § 130 Abs. 3 wird der Ausdruck „ , eine Gleitpension (§ 131b) oder eine vorzeitige Alterspension
wegen Erwerbsunfähigkeit (§ 131c)“ durch den Ausdruck „oder eine Gleitpension (§ 131b)“ ersetzt.
5. § 131c wird aufgehoben.
6. § 133 Abs. 3 lautet:

„(3) Als erwerbsunfähig gilt auch der (die) Versicherte, der (die) das 57. Lebensjahr vollendet hat,
wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen oder Schwäche seiner (ihrer) körperlichen
oder geistigen Kräfte außer Stande ist, einer selbständigen Erwerbstätigkeit, die er (sie) in den letzten 180
Kalendermonaten vor dem Stichtag mindestens 120 Kalendermonate hindurch ausgeübt hat, nachzugehen.
Dabei ist die Möglichkeit einer zumutbaren Änderung der sachlichen und personellen Ausstattung seines
(ihres) Betriebes zu berücksichtigen.“
7. Die bisherigen Abs. 3 und 4 des § 133 erhalten die Bezeichnung „(4)“ und „(5)“.
8. Im § 143 Abs. 2 wird der Ausdruck „§§ 131, 131a und 131c“ durch den Ausdruck „§§ 131 und 131a“
ersetzt.
9. § 198 Abs. 1 erster Satz wird durch folgende Sätze ersetzt:
„Die Versicherungsvertreter sind von den geschäftsführenden Organen der örtlich und sachlich zu-
ständigen gesetzlichen beruflichen Vertretungen der nach diesem Bundesgesetz Versicherten unter
Bedachtnahme auf ihre fachliche Eignung und auf die einzelnen von den entsendeberechtigten Stellen
jeweils zu vertretenden Berufsgruppen in die Verwaltungskörper des Versicherungsträgers zu entsenden.
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Die gesetzlichen beruflichen Vertretungen haben die Entsendung nach dem Mandatsergebnis der Wahl zu
ihrem jeweiligen satzungsgebenden Organ (zB Vollversammlung, Kammertag, Hauptversammlung) auf
Vorschlag der jeweils wahlwerbenden Gruppe nach dem System d’Hondt unter sinngemäßer Anwendung
von Abs. 2 dritt- und vorletzter Satz vorzunehmen; sind die Interessenvertretungen mehrerer Länder oder
eine bundesweite Interessenvertretung zur Entsendung berufen, so sind dabei die jeweiligen (bei
bundesweiter Zuständigkeit: sämtliche) Landesmandatsergebnisse zusammenzuzählen.“

10. § 198 Abs. 3 zweiter Satz wird durch folgende Sätze ersetzt:
„Verstreicht diese Frist ungenützt, so hat der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen
selbst die Versicherungsvertreter zu bestellen. Im Falle der Säumigkeit einer gesetzlichen beruflichen
Vertretung hat der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen dabei nach dem System
d’Hondt unter Zugrundelegung des Mandatsergebnisses der Wahl zum satzungsgebenden Organ dieser
gesetzlichen beruflichen Vertretung unter sinngemäßer Anwendung von Abs. 2 dritt- und vorletzter Satz
vorzugehen, ohne an einen Vorschlag gebunden zu sein; Abs. 1 zweiter Satz letzter Halbsatz ist
anzuwenden.“
11. § 213 Abs. 3 erster Satz lautet:
„Der Beirat kann unter Bedachtnahme auf die Aufgaben des Versicherungsträgers in Fragen von grund-
sätzlicher Bedeutung seine Anhörung verlangen, Anträge stellen und Stellungnahmen abgeben.“
12. § 213 Abs. 3 dritter Satz lautet:
„Abweichend davon genügt für die Beschlussfassung über Anträge eines Beiratsmitgliedes nach § 214
Abs. 1 Z 1 oder 3 die absolute Stimmenmehrheit der in diesen Ziffern genannten Beiratsmitglieder.“
13. Dem § 213 werden folgende Abs. 5 und 6 angefügt:

„(5) Der Vorsitzende des Beirates und sein Stellvertreter sind – unbeschadet des Anhörungsrechtes
des Beirates in grundsätzlichen Fragen – berechtigt,

1. an den Sitzungen der Generalversammlung und des Vorstandes mit beratender Stimme teilzu-
nehmen;

2. die nach Abs. 3 beschlossenen Anträge und Stellungnahmen des Beirates im zuständigen
Verwaltungskörper einzubringen.

(6) Auf Antrag des Vorsitzenden hat der Beirat Vertreter in erforderlicher Anzahl zu wählen, die
berechtigt sind, an den Sitzungen der Landesstellenausschüsse und der Ausschüsse des Vorstandes mit
beratender Stimme teilzunehmen. Sie müssen der Personengruppe nach § 214 Abs. 1 Z 1 oder 3
angehören. Abs. 3 dritter Satz ist anzuwenden.“
14. § 214 Abs. 4 lautet:

„(4) § 197 Abs. 5 Z 1 ist so anzuwenden, dass Anspruch auf Ersatz der Reise- und Aufenthaltskosten
besteht

1. für die Teilnahme an Sitzungen des Beirates nach § 213 Abs. 2 höchstens viermal im Kalender-
jahr,

2. für die Teilnahme an Sitzungen der Generalversammlung, des Vorstandes und seiner Ausschüsse
sowie der Landesstellenausschüsse.“

15. Dem § 214b wird folgender Abs. 4 angefügt:
„(4) Scheidet ein Beiratsmitglied vor Ablauf der Amtsdauer der Verwaltungskörper aus seinem Amt,

so hat der Vorstand des Versicherungsträgers den vorschlagsberechtigten Verein davon unverzüglich zu
verständigen und aufzufordern, binnen vier Wochen ein neues Mitglied vorzuschlagen, das abweichend
von Abs. 1 vom Vorstand ehestmöglich zu bestellen ist.“
16. Im § 214e Abs. 3 zweiter Satz wird der Ausdruck „zwei Drittel“ durch den Ausdruck „der Hälfte“
ersetzt.
17. Dem § 214e wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Der Obmann oder ein von ihm bestimmter Versicherungsvertreter und der leitende Angestellte
oder ein von ihm bestimmter Bediensteter haben an den Sitzungen des Beirates mit beratender Stimme
teilzunehmen.“
18. Im § 225 Abs. 1 wird der Strichpunkt am Ende der Z 4 durch einen Punkt ersetzt; Z 5 wird
aufgehoben.

I   63



650 BGBl. I – Ausgegeben am 7. Juli 2000 – Nr. 43

19. Nach § 283 wird folgender § 284 samt Überschrift angefügt:
„Schlussbestimmungen zu Art. 2 des Sozialversicherungs-Änderungsgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 43

§ 284. (1) Die §§ 112 Abs. 1 Z 1 lit. d, 120 Abs. 6 Z 2, 130 Abs. 3, 133 Abs. 3 bis 5, 143 Abs. 2, 198
Abs. 1 und 3, 213 Abs. 3, 5 und 6, 214 Abs. 4, 214b Abs. 4, 214e Abs. 3 und 4 sowie 225 Abs. 1 Z 4 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 43/2000 treten mit 1. Juli 2000 in Kraft.

(2) Die §§ 112 Abs. 1 Z 1 lit. e, 120 Abs. 3 Z 2 lit. b, 131c und 225 Abs. 1 Z 5 treten mit Ablauf des
30. Juni 2000 außer Kraft.

(3) Die §§ 112 Abs. 1 Z 1 lit. d und e, 120 Abs. 3 Z 2 lit. b und Abs. 6 Z 2, 130 Abs. 3, 131c und 143
Abs. 2 in der am 30. Juni 2000 geltenden Fassung sind auf Personen, die Anspruch auf vorzeitige
Alterspension wegen Erwerbsunfähigkeit mit Stichtag vor dem 1. Juli 2000 haben, weiterhin anzuwenden.

(4) Auf männliche Versicherte, die nach dem 22. Mai 1943 geboren wurden und die die vorzeitige
Alterspension wegen Erwerbsunfähigkeit nach dem 22. Mai 2000 beantragt haben, ist § 131c nicht mehr
anzuwenden.

(5) § 133 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 43/2000 ist nur auf Versiche-
rungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 30. Juni 2000 liegt.

(6) Die Versicherungsvertreter sind nach § 198 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 43/2000 bis längstens 31. Dezember 2000 neu zu bestellen; mit dem Tag der Neubestellung gilt jedes
amtierende Mitglied, an dessen Stelle ein nach der zitierten Bestimmung neu bestelltes Mitglied tritt, als
seines Amtes enthoben.

(7) Die Amtsdauer der am 31. Dezember 2000 bestehenden Verwaltungskörper verlängert sich bis
zum Ablauf des 31. Dezember 2005.“

Artikel 3
Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes

Das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 2/2000, wird wie folgt geändert:
1. Im § 103 Abs. 1 Z 1 wird der Beistrich am Ende der lit. d durch einen Strichpunkt ersetzt; lit. e wird
aufgehoben.
2. § 111 Abs. 3 Z 2 lit. b wird aufgehoben.
3. Im § 111 Abs. 6 Z 2 wird der Ausdruck „ , die Gleitpension und die vorzeitige Alterspension wegen
Erwerbsunfähigkeit“ durch den Ausdruck „und die Gleitpension“ ersetzt.
4. Im § 121 Abs. 3 wird der Ausdruck „ , eine Gleitpension (§ 122b) oder eine vorzeitige Alterspension
wegen Erwerbsunfähigkeit (§ 122c)“ durch den Ausdruck „oder eine Gleitpension (§ 122b)“ ersetzt.
5. § 122c wird aufgehoben.
6. § 124 Abs. 2 lautet:

„(2) Als erwerbsunfähig gilt auch der (die) Versicherte, der (die) das 57. Lebensjahr vollendet hat,
wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen oder Schwäche seiner (ihrer) körperlichen
oder geistigen Kräfte außer Stande ist, einer selbständigen Erwerbstätigkeit, die er (sie) in den letzten 180
Kalendermonaten vor dem Stichtag mindestens 120 Kalendermonate hindurch ausgeübt hat, nachzugehen.
Dabei ist die Möglichkeit einer zumutbaren Änderung der sachlichen und personellen Ausstattung seines
(ihres) Betriebes zu berücksichtigen.“
7. Im § 134 Abs. 2 wird der Ausdruck „§§ 122, 122a und 122c“ durch den Ausdruck „§§ 122 und 122a“
ersetzt.
8. § 183 Abs. 3 erster Satz lautet:
„Der Versicherungsträger hat für die Bundesländer Niederösterreich und Wien eine gemeinsame und für
jedes weitere Bundesland eine eigene Landesstelle zu errichten, deren jeweiliger Sitz durch die Satzung
zu bestimmen ist.“
9. § 186 Abs. 1 bis 4 lauten:

„(1) Die Versicherungsvertreter sind von den geschäftsführenden Organen der örtlich und sachlich
zuständigen gesetzlichen beruflichen Vertretungen der nach diesem Bundesgesetz Versicherten, im Falle
des Abs. 3 von der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, jeweils nach Maßgabe
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der Abs. 2 und 3, unter Bedachtnahme auf ihre fachliche Eignung in die Verwaltungskörper des
Versicherungsträgers zu entsenden. Stichtag für die Entsendung ist der 1. Juli des dem Beginn der
Funktionsperiode (§ 190) vorangegangenen Kalenderjahres.

(2) Das jeweils zuständige Organ der gesetzlichen beruflichen Vertretungen hat die Entsendung in
den jeweiligen Landesstellenausschuss nach dem Mandatsergebnis der Wahl zu ihrem jeweiligen
satzungsgebenden Organ (zB Vollversammlung) auf Vorschlag der jeweils wahlwerbenden Gruppe nach
dem System d’Hondt vorzunehmen. Der Mandatsaufteilung im gemeinsamen Landesstellenausschuss
Niederösterreich/Wien ist für die Entsendung von zehn Versicherungsvertretern (Stellvertretern) das
Mandatsergebnis in der Landwirtschaftskammer für Niederösterreich und für die Entsendung von drei
Versicherungsvertretern das Mandatsergebnis in der Landwirtschaftskammer für Wien zugrunde zu legen.
Die Wahlzahl ist ungerundet zu errechnen. Haben nach dieser Berechnung mehrere wahlwerbende
Gruppen den gleichen Anspruch auf einen Versicherungsvertreter, so entscheidet das Los.

(3) Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs hat die Entsendung in die auf
Bundesebene eingerichteten Verwaltungskörper (Generalversammlung, Vorstand, Kontrollversammlung)
auf Vorschlag der jeweils wahlwerbenden Gruppe nach dem System d’Hondt unter Anwendung von
Abs. 2 vorletzter und letzter Satz vorzunehmen. Dabei ist die Summe der auf die einzelnen wahl-
werbenden Gruppen entfallenden gültigen Stimmen bei den Wahlen zu den satzungsgebenden Organen
der gesetzlichen beruflichen Vertretungen der nach diesem Bundesgesetz Versicherten zugrunde zu legen.
Die sich infolge der Anwendung des § 191 Abs. 2 ergebende Mandatsverteilung ist bei der jeweiligen
wahlwerbenden Gruppe auf das Ergebnis anzurechnen. Auf jene wahlwerbende Gruppe, die auf Grund
der Zusammenrechnung der Landesmandatsergebnisse die zweitstärkste ist, hat jedenfalls ein Mandat in
der Kontrollversammlung zu entfallen. Die gleichzeitige Entsendung ein und derselben Person als Ver-
sicherungsvertreter sowohl in die Kontrollversammlung als auch in die Generalversammlung desselben
Versicherungsträgers ist unzulässig.

(4) Der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen hat die in Betracht kommenden
entsendeberechtigten Stellen aufzufordern, die Vertreter innerhalb einer angemessenen Frist, die
mindestens einen Monat zu betragen hat, zu entsenden. Im Falle der Säumigkeit einer entsendebe-
rechtigten Stelle hat der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen nach dem System
d’Hondt unter Zugrundelegung der Mandatsergebnisse der Wahl zum jeweils satzungsgebenden Organ
unter Anwendung von Abs. 2 vorletzter und letzter Satz zu bestellen, ohne an einen Vorschlag gebunden
zu sein.“

10. § 191 Abs. 1 lautet:
„(1) Die Zahl der Versicherungsvertreter beträgt:
1. in der Generalversammlung................................................. 60;
2. im Vorstand ......................................................................... 14;
3. in der Kontrollversammlung................................................ 9;
4. in den Landesstellenausschüssen

Niederösterreich/Wien......................................................... 13,
Oberösterreich und Steiermark............................................ jeweils 8,
Burgenland und Kärnten...................................................... jeweils 6,
Salzburg und Tirol ............................................................... jeweils 5 und
Vorarlberg............................................................................ 3.“

11. Im § 191 Abs. 2 wird folgender erster Satz eingefügt:
„Die Vorsitzenden der Landesstellenausschüsse sowie ein dem Bundesland Wien zuzurechnendes Mit-
glied des gemeinsamen Landesstellenausschusses Niederösterreich/Wien gehören gleichzeitig dem Vor-
stand an.“

12. § 201 Abs. 3 erster Satz lautet:
„Der Beirat kann unter Bedachtnahme auf die Aufgaben des Versicherungsträgers in Fragen von
grundsätzlicher Bedeutung seine Anhörung verlangen, Anträge stellen und Stellungnahmen abgeben.“

13. § 201 Abs. 3 dritter Satz lautet:
„Abweichend davon genügt für die Beschlussfassung über Anträge eines Beiratsmitgliedes nach § 202
Abs. 1 Z 1 oder 3 die absolute Stimmenmehrheit der in diesen Ziffern genannten Beiratsmitglieder.“
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14. Dem § 201 werden folgende Abs. 5 und 6 angefügt:
„(5) Der Vorsitzende des Beirates und sein Stellvertreter sind – unbeschadet des Anhörungsrechtes

des Beirates in grundsätzlichen Fragen – berechtigt,
1. an den Sitzungen der Generalversammlung und des Vorstandes mit beratender Stimme

teilzunehmen;
2. die nach Abs. 3 beschlossenen Anträge und Stellungnahmen des Beirates im zuständigen

Verwaltungskörper einzubringen.
(6) Auf Antrag des Vorsitzenden hat der Beirat Vertreter in erforderlicher Anzahl zu wählen, die

berechtigt sind, an den Sitzungen der Landesstellenausschüsse und der Ausschüsse des Vorstandes mit
beratender Stimme teilzunehmen. Sie müssen der Personengruppe nach § 202 Abs. 1 Z 1 oder 3
angehören. Abs. 3 dritter Satz ist anzuwenden.“

15. § 202 Abs. 4 lautet:
„(4) § 185 Abs. 5 Z 1 ist so anzuwenden, dass Anspruch auf Ersatz der Reise- und Aufenthaltskosten

besteht
1. für die Teilnahme an Sitzungen des Beirates nach § 201 Abs. 2 höchstens viermal im

Kalenderjahr,
2. für die Teilnahme an Sitzungen der Generalversammlung, des Vorstandes und seiner Ausschüsse

sowie der Landesstellenausschüsse.“

16. Dem § 202b wird folgender Abs. 4 angefügt:
„(4) Scheidet ein Beiratsmitglied vor Ablauf der Amtsdauer der Verwaltungskörper aus seinem Amt,

so hat der Vorstand des Versicherungsträgers den vorschlagsberechtigten Verein davon unverzüglich zu
verständigen und aufzufordern, binnen vier Wochen ein neues Mitglied vorzuschlagen, das abweichend
von Abs. 1 vom Vorstand ehestmöglich zu bestellen ist.“

17. Im § 202e Abs. 3 zweiter Satz wird der Ausdruck „zwei Drittel“ durch den Ausdruck „der Hälfte“
ersetzt.

18. Dem § 202e wird folgender Abs. 4 angefügt:
„(4) Der Obmann oder ein von ihm bestimmter Versicherungsvertreter und der leitende Angestellte

oder ein von ihm bestimmter Bediensteter haben an den Sitzungen des Beirates mit beratender Stimme
teilzunehmen.“

19. Im § 213 Abs. 1 wird der Strichpunkt am Ende der Z 4 durch einen Punkt ersetzt; Z 5 wird aufge-
hoben.

20. Nach § 273 wird folgender § 274 samt Überschrift angefügt:
„Schlussbestimmungen zu Art. 3 des Sozialversicherungs-Änderungsgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 43

§ 274. (1) Die §§ 103 Abs. 1 Z 1 lit. d, 111 Abs. 6 Z 2, 121 Abs. 3, 124 Abs. 2, 134 Abs. 2, 183
Abs. 3, 186 Abs. 1 bis 4, 191 Abs. 1 und 2, 201 Abs. 3, 5 und 6, 202 Abs. 4, 202b Abs. 4, 202e Abs. 3 und
4 sowie 213 Abs. 1 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 43/2000 treten mit 1. Juli 2000 in
Kraft.

(2) Die §§ 103 Abs. 1 Z 1 lit. e, 111 Abs. 3 Z 2 lit. b, 122c und 213 Abs. 1 Z 5 treten mit Ablauf des
30. Juni 2000 außer Kraft.

(3) Die §§ 103 Abs. 1 Z 1 lit. d und e, 111 Abs. 3 Z 2 lit. b und Abs. 6 Z 2, 121 Abs. 3, 122c und 134
Abs. 2 in der am 30. Juni 2000 geltenden Fassung sind auf Personen, die Anspruch auf vorzeitige
Alterspension wegen Erwerbsunfähigkeit mit Stichtag vor dem 1. Juli 2000 haben, weiterhin anzuwenden.

(4) Auf männliche Versicherte, die nach dem 22. Mai 1943 geboren wurden und die die vorzeitige
Alterspension wegen Erwerbsunfähigkeit nach dem 22. Mai 2000 beantragt haben, ist § 122c nicht mehr
anzuwenden.

(5) § 124 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 43/2000 ist nur auf Versicherungs-
fälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 30. Juni 2000 liegt.

(6) Die Versicherungsvertreter sind nach § 186 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 43/2000 bis längstens 31. Dezember 2000 neu zu bestellen; hiebei ist in Abweichung von § 186
Abs. 1 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 43/2000 der 1. Juli 2000 als Stichtag
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heranzuziehen. Mit dem Tag der Neubestellung gilt jedes amtierende Mitglied, an dessen Stelle ein nach
der zitierten Bestimmung neu bestelltes Mitglied tritt, als seines Amtes enthoben.

(7) Die Amtsdauer der am 31. Dezember 2000 bestehenden Verwaltungskörper verlängert sich bis
zum Ablauf des 31. Dezember 2005.

(8) Die Vorsitzenden der Landesstellen Niederösterreich und Wien sowie ihre Stellvertreter gelten
mit Ablauf des 30. Juni 2000 von ihrer Funktion als Vorsitzende bzw. Stellvertreter enthoben. Der
Landesstellenausschuss Niederösterreich/Wien hat unverzüglich aus seiner Mitte einen Vorsitzenden zu
wählen. Bis zur Neuwahl des Vorsitzenden hat der Vorsitzende der Landesstelle Wien die Geschäfte der
Landesstelle Niederösterreich/Wien zu führen.

(9) Die Versicherungsvertreter der Landesstellen Niederösterreich und Wien gelten ab 1. Juli 2000
als für die Landesstelle Niederösterreich/Wien entsandt.“

Artikel 4

Änderung des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes
Das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967, zuletzt geändert durch

das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 2/2000, wird wie folgt geändert:

1. § 149a Abs. 3 erster Satz lautet:
„Der Beirat kann unter Bedachtnahme auf die Aufgaben der Versicherungsanstalt in Fragen von grund-
sätzlicher Bedeutung seine Anhörung verlangen, Anträge stellen und Stellungnahmen abgeben.“

2. § 149a Abs. 3 dritter Satz lautet:
„Abweichend davon genügt für die Beschlussfassung über Anträge eines Beiratsmitgliedes nach § 149b
Abs. 1 Z 1 oder 3 die absolute Stimmenmehrheit der in diesen Ziffern genannten Beiratsmitglieder.“

3. Dem § 149a werden folgende Abs. 5 und 6 angefügt:
„(5) Der Vorsitzende des Beirates und sein Stellvertreter sind – unbeschadet des Anhörungsrechtes

des Beirates in grundsätzlichen Fragen – berechtigt,
1. an den Sitzungen der Generalversammlung und des Vorstandes mit beratender Stimme teilzu-

nehmen;
2. die nach Abs. 3 beschlossenen Anträge und Stellungnahmen des Beirates im zuständigen Ver-

waltungskörper einzubringen.
(6) Auf Antrag des Vorsitzenden hat der Beirat Vertreter in erforderlicher Anzahl zu wählen, die

berechtigt sind, an den Sitzungen der Landesstellenausschüsse und der Ausschüsse des Vorstandes mit
beratender Stimme teilzunehmen. Sie müssen der Personengruppe nach § 149b Abs. 1 Z 1 oder 3
angehören. Abs. 3 dritter Satz ist anzuwenden.“

4. § 149b Abs. 4 lautet:
„(4) § 132 Abs. 5 Z 1 ist so anzuwenden, dass Anspruch auf Ersatz der Reise- und Aufenthaltskosten

besteht
1. für die Teilnahme an Sitzungen des Beirates nach § 149a Abs. 2 höchstens viermal im

Kalenderjahr,
2. für die Teilnahme an Sitzungen der Generalversammlung, des Vorstandes und seiner Ausschüsse

sowie der Landesstellenausschüsse.“

5. Dem § 149d wird folgender Abs. 4 angefügt:
„(4) Scheidet ein Beiratsmitglied vor Ablauf der Amtsdauer der Verwaltungskörper aus seinem Amt,

so hat der Vorstand der Versicherungsanstalt den vorschlagsberechtigten Verein davon unverzüglich zu
verständigen und aufzufordern, binnen vier Wochen ein neues Mitglied vorzuschlagen, das abweichend
von Abs. 1 vom Vorstand ehestmöglich zu bestellen ist.“

6. Im § 149g Abs. 3 zweiter Satz wird der Ausdruck „zwei Drittel“  durch den Ausdruck „der Hälfte“
ersetzt.

7. Dem § 149g wird folgender Abs. 4 angefügt:
„(4) Der Obmann oder ein von ihm bestimmter Versicherungsvertreter und der leitende Angestellte

oder ein von ihm bestimmter Bediensteter haben an den Sitzungen des Beirates mit beratender Stimme
teilzunehmen.“
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8. Nach § 194 wird folgender § 195 samt Überschrift angefügt:
„Schlussbestimmung zu Art. 4 des Sozialversicherungs-Änderungsgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 43

§ 195. (1) Die §§ 149a Abs. 3, 5 und 6, 149b Abs. 4, 149d Abs. 4 sowie 149g Abs. 3 und 4 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 43/2000 treten mit 1. Juli 2000 in Kraft.

(2) Die Amtsdauer der am 31. Dezember 2000 bestehenden Verwaltungskörper verlängert sich bis
zum Ablauf des 31. Dezember 2005.“
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